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men der Bevölkerung auf 121,4% 
festgclegt. Das ist ein wichtiger Fak
tor bei der weiteren Erhöhung des 
materiellen und kulturellen Lebens
niveaus. Die auf dem IX. Parteitag 
der SED beschlossene weitere konti
nuierliche Verwirklichung der Haupt
aufgabe in ihrer Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik ist die wirt
schaftspolitische Grundlage für die 
planmäßige Entwicklung des R. Die 
mit der Leistungssteigerung wachsen
den -> Arbeitseinkommen und die 
sich weiter vergrößernden gesell
schaftlichen Fonds werden das R. der 
Bevölkerung ständig erhöhen. Wich
tig für die stabile, planmäßige Ent
wicklung des R. der Bevölkerung sind 
die Beschlüsse der SED und der Re
gierung der DDR über die Versor
gung der Bevölkerung mit Konsum
gütern und die Stabilität der Ver
braucherpreise. Besondere Bedeu
tung für die Entwicklung des R. hat 
der Gemeinsame Beschluß des ZK 
der SED, des Bundesvorstandes des 
FDGB und des Ministerrates der 
DDR über die weitere planmäßige 
Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen im 
Zeitraum 1976-1980 vom 27.5. 
1976. Danach ist z. B. der monatliche 
Mindestbruttolohn für vollbeschäf
tigte Arbeiter und Angestellte ab
1. 10. 1976 auf 400,- M erhöht wor
den. Für Arbeiter und Angestellte 
mit einem monatlichen Bruttolohn 
zwischen 400,- und 500,- M werden 
differenzierte Lohnerhöhungen chirch- 
geführt. Damit werden für 1 Mill. 
Werktätige die Löhne erhöht. Für 
1,5 Mill. Produktionsarbeiter der In
dustrie, des Bauwesens und anderer 
Bereiche der Volkswirtschaft werden 
im Verlaufe des Fünfjahrplanes 1976 
bis 1980 neue —> Grundlöhne einge
führt. Für 3,4 Mill. Rentenempfänger 
sind ab 1. 12. 1976 die Leistungen 
erhöht worden. Die Erhöhung be
trägt, in Abhängigkeit von der An
zahl der Arbeitsjahre, zwischen 30 
und 60 M. Entsprechend der Rolle 
der Arbeiterklasse in der Produktion

und im gesellschaftlichen Leben wird 
in Übereinstimmung mit der Verwirk
lichung der Produktions- und Effek
tivitätsziele eine planmäßige Er
höhung der Löhne und der Leistungs
prämien der Arbeiter und Angestell
ten gewährleistet. —> Arbeitslohn, —>- 
T ar ifsystem

Rechenschaftspflicht: 1. die im Sta
tut der SED entsprechend dem —> 
demokratischen Zentralismus fest
gelegte Pflicht der gewählten Lei
tungen, vor den Parteimitgliedern 
und allen Werktätigen Rechenschaft 
über ihre Tätigkeit zu geben. 2. eine 
durch die Verfassung der DDR und 
andere Rechtsnormen geregelte 
Pflicht der Staats- und Wirtschafts
organe, der Abgeordneten in den 
Volksvertretungen sowie aller lei
tenden Mitarbeiter in Staat, Wirt
schaft und gesellschaftlichen Organi
sationen zur Rechenschaftslegung 
über ihre Tätigkeit, über die Erfül
lung der ihnen übertragenen Aufga
ben und Pflichten. Die R. ist vor der 
Öffentlichkeit (in Betriebs- und Be- 
lcgschaftsvcrsammlungcn, in Volks
vertretungen, in Mitgliederversamm
lungen der LPG und GPG u. a.) 
sowie vor übergeordneten Organen 
zu rechtlich festgelegten Zeiten zu 
erfüllen. Sie ist Ausdruck der —=>- so
zialistischen De?nokratie und vom 
verantwortlichen Leiter persönlich 
wahrzunehmen und wird zumeist in 
Form von Rechenschaftsberichten ge
leistet. Die Verfassung der DDR 
und Beschlüsse des Ministerrates der 
DDR regeln ausdrücklich die Durch
führung von Rechenschaftslegungen 
der örtlichen Räte vor den über
geordneten Räten und dem Minister
rat, vor der Volkskammer und den 
örtlichen Volksvertretungen sowie 
im Bereich der volkseigenen Wirt
schaft. Die R. ist auch inhaltlich in 
zahlreichen Rechtsvorschriften ge
kennzeichnet: z. B. Einbeziehung
der Aufgaben der sozialistischen Ju
gendpolitik in die R. vor den ört
lichen Volksvertretungen, Einbezie-


